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Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft  
und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt 
Herrn Minister Sven Schulze 
Hasselbachstraße 4 
 
39104 Magdeburg 
 

Magdeburg, den 16. November 2022 

 

 

Auszahlung der Direktzahlungen und Umgang mit der Kontrolle durch Monitoring 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Schulze,  

 

in unserem Schreiben vom 10. November 2022 an Staatssekretär Zender haben wir auf die 

Schwierigkeiten im Umgang mit der Kontrolle durch Monitoring aufmerksam gemacht.  

Das Flächenmonitoringsystem wird als neues Instrument von den Behörden zur 

Flächenkontrolle genutzt, dass die bisherigen Kontrollen vor Ort und Fernerkundung durch 

Prüfer der Behörden ablöst. Ziel der Kontrolle durch Flächenmonitoring ist es, die 

Landwirtinnen und Landwirte sowie die Agrarverwaltung zu entlasten.  

  

Wir möchten nochmals hervorheben, dass die Erfüllung der Kontrollaufträge bei den 

Betrieben für einen erheblichen Mehraufwand sorgt, zusätzlich kann nicht von den Betrieben 

verlangt werden, dass sie Ihre Technik umstellen, um die LaFIS®-GEOFOTO App bedienen 

zu können.  

Wir sehen es nach wie vor als unbedingt notwendig an, dass neben der Einreichung von 

Nachweisen zur angebauten Kulturart oder Nachweisen einer landwirtschaftlichen 

Mindesttätigkeit auf Grünland und Bracheflächen über die LaFIS®-GEOFOTO App 

grundsätzlich auch andere Kommunikationswege möglich bleiben. Vorstellbar wäre die 

Kommunikation per E-Mail oder die telefonische Kommunikation. 

 

Mit der bisherigen Vorgehensweise zur Umsetzung der Kontrolle durch Monitoring sehen wir 

auch zukünftig keine Optimierung zugunsten eines verringerten Ressourceneinsatzes an 

Personal- und Sachmitteln sowie der Ausgaben für die Fernerkundung, wenn die Vorgänge 

nicht entsprechend angepasst werden.  

 

Die Einführung neuer Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung wie der Kontrolle durch 

Monitoring und der Umgang mit der Foto-App müssen besser erprobt werden.  
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Dieses setzt es voraus, dass sich auch die Landwirte mit der App beschäftigen und an der 

Umsetzung mitwirken. Wenn es aber von Seiten der Praktiker die Rückmeldungen gibt, dass 

diese nicht praxistauglich ist und Nachbesserungsbedarf besteht, dann müssen 

entsprechende Anpassungen erfolgen.  

 

Darüber hinaus möchten wir sicherstellen, dass durch die Kontrolle durch Monitoring keine 

Gefährdung der Auszahlung der Direktzahlungen vor Weihnachten 2022 besteht und die 

Beträge spätestens am 23. Dezember 2022 auf den Konten der Antragssteller 

gutgeschrieben werden können. Wir bitten zusätzlich um eine schriftliche Bestätigung des 

Auszahlungstermins für die Direktzahlungen 2022.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne bereit.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

 

 
Olaf Feuerborn 

Präsident 
 
 
 
 


